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Für eine öffentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverständiger ist erforderlich, dass der Bewerber: 

· grundsätzlich bei der Handwerkskammer zu Köln eingetragen ist (im Verzeichnis der zulassungspflichtigen/-freien Handwerke oder im Verzeichnis der handwerksähnlichen Gewerbe)

oder

zwar zur Zeit nicht eingetragen ist, aber in den letzten 10 Jahren mindestens 6 Jahre in einem Handwerksbetrieb des Gewerkes, für das er öffentlich bestellt werden will, praktisch tätig gewesen ist

und

· mindestens 3 Jahre lang als selbständiger Betriebsinhaber, persönlich haftender Gesellschafter, Betriebsleiter oder Geschäftsführer eingetragen ist/war,

· in seiner Person die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt (Meisterprüfung etc.)

· das 30. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht überschritten hat, 

· besonders sachkundig ist (überdurchschnittliche fachliche Eignung),

· über die notwendige praktische Erfahrung und die Fähigkeit, Gutachten zu erstatten, verfügt,

· die persönliche Eignung besitzt,

· über die zur Ausübung der Tätigkeit als Sachverständiger erforderlichen Einrichtungen verfügt,

· zeitlich unabhängig ist, 

· in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt,

· die Gewähr für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit bei der Erstattung von Gutachten sowie für die Einhaltung der Verpflichtungen eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen bietet.

Die Nachweispflicht dafür, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, liegt bei dem Bewerber.

